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A. Amtliche Bekanntmachungen des Salz-
landkreises 

 
Nachtragshaushaltssatzung und Be-
kanntmachung der Nachtragshaushalts-
satzung für das Jahr 2008  

 
1. Nachtragshaushaltssatzung  
 
Auf der Grundlage des § 65 der Landkreis-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt und 
des § 92 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 - in der zur-
zeit gültigen Fassung - hat der Kreistag des 
Salzlandkreises am 05.11.2008 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2008 beschlossen. 
 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die 
Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- 
und Vermögenshaushalt nicht geändert. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit-
aufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird nicht geändert. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen wird gegenüber der bisherigen Fest-
setzung in Höhe von 0 EUR um 6.010.000 
EUR erhöht und damit auf 6.010.000 EUR 
festgesetzt. 

 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite 
im Haushaltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird gegenüber dem bisheri-
gen Höchstbetrag nicht verändert. 
 
 

§ 5 
 

Die Hebesätze der Kreisumlage werden nicht 
geändert. 
 

Bernburg, den 17.12.2008 
 
 
gez. Gerstner   (Siegel) 
Landrat 
 
 
2. Bekanntmachung der Nachtrags-    

haushaltssatzung  
 

Die vorstehende Nachtragshaushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2008 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht . 
 
Die nach § 65 Landkreisordnung Sachsen-
Anhalt (LKO-LSA) i. V. mit § 100 Abs. 2 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO-LSA) vom 05.10.1993 in der 
zurzeit geltenden Fassung und die nach 
§17(3) Finanzausgleichsgesetz des Lan-
des Sachsen –Anhalt (FAG – LSA GVBL. 
LSA 2005 S.646) in der zurzeit geltenden 
Fassung erforderliche Genehmigung ist 
durch die Kommunalaufsicht am 
15.12.2008 unter AZ:SLK-NTHH 2008 er-
teilt worden.  
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach     
§ 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen - Anhalt vom 18.12.2008 
bis 2.1.2009 in der Kämmerei im Zimmer 
314 a, Kreishaus I, Karlsplatz 37, zu den 
bestehenden Sprechzeiten öffentlich aus. 
 
Bernburg, den 17.12 .2008 
 
 
gez. Gerstner 
Landrat 
 
 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Bode-Wipper“ 
 
• 4. Satzung zur Änderung der Sat-

zung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes „Bode-Wipper“ 
über die Erhebung von Beiträgen 
und Gebühren für die Wasserver-
sorgung im Wasser- und Abwasser-
zweckverband „Bode-Wipper“ 

 
Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 und 
91 der Gemeindeordnung für das Land 
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Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. LSA 
S. 568) in der zurzeit gültigen Fassung, der §§ 
9 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit vom 26.02.1998 
(GVBl. S. 81) in der zurzeit gültigen Fassung 
sowie der §§ 5, 6 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA S.405) in der zurzeit 
gültigen Fassung hat die Verbandsversamm-
lung des WAZV „Bode-Wipper“ in ihrer Sit-
zung am 18.11.2008 folgende 4. Satzung zur 
Änderung der Satzung des Wasser- und Ab-
wasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ über 
die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für 
die Wasserversorgung im Wasser- und Ab-
wasserzweckverband „Bode-Wipper“ be-
schlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes „Bode-Wipper“ über die Er-
hebung von Beiträgen und Gebühren für die 
Wasserversorgung im Wasser- und Abwas-
serzweckverband „Bode-Wipper“ vom 
19.10.2004 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr.18 
für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt vom 
03.12.2004), zuletzt geändert durch die 3. 
Satzung zur Änderung der Satzung des Was-
ser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-
Wipper“ über die Erhebung von Beiträgen und 
Gebühren für die Wasserversorgung im Was-
ser- und Abwasserzweckverband „Bode-
Wipper“ vom 10.10.2006 (veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 15 für den Landkreis Aschersle-
ben-Staßfurt vom 16.11.2006) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 19 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 19 Mengengebühr 
Die Mengengebühr beträgt für die Be-
nutzung der öffentlichen Einrichtung 
Wasserversorgungsanlage: 
 
1,14 €/m³ (netto)  
1,22 €/m³ (brutto).“  

 
2.  § 20 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 20 Grundgebühr 
Die Grundgebühr wird in Abhängigkeit 
von der Wasserzählergröße (Nenn-
durchfluss Qn) erhoben. Ist kein Was-
serzähler vorhanden, wird die Grund-
gebühr in Abhängigkeit von der An-

schlussgröße (Nennweite DN) er-
hoben.“ 

 
Wasserzähler Anschluss

  
Grundgeb.  
je Monat  in  € 
 

Nenndurch-
fluss Qn 

 

bzw.  
Zählergröße 

Netto  Brutto 

 bis 2,5 m³/h 
 

bis DN 25 mm 6,60 7,06 

6 m³/h 
 

DN 33 mm 24,00 25,68 

10 m³/h 
 

DN 40 mm 40,00 42,80 

15 m³/h 
 

DN 50 mm 60,00 64,20 

40 m³/h 
 

DN 80 mm 160,00 171,20 

60 m³/h 
 

DN 100 mm 240,00 256,68 

150 m³/h 
 

DN 150 mm 600,00 642,00 

250 m³/h 
 

DN 200 mm 1.000,00 1.070,00 

Nebenzähler 
 

 2,56 2,74 

Verbundzählergrundgebühren er-
geben sich aus der Addition der 
Grundgebühren der im Verbund-
zähler eingebauten Wasserzähler. 

 
 

Artikel 2 
 
Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung 
des Wasser- und Abwasserzweckverban-
des „Bode-Wipper“ über die Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für die Wasser-
versorgung im Wasser- und Abwasser-
zweckverband „Bode-Wipper“ beschlos-
sen tritt am 01.01.2009 in Kraft.  
 
Staßfurt, 18.11.2008 
 
 
gez. Dr. Rosenthal          (Siegel) 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
• 2. Satzung zur Änderung der Sat-

zung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes „Bode-Wipper“ 
über die Abwälzung der Abwasser-
abgabe 
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Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 und 91 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO-LSA) vom 05.10.1993 (GVBl.LSA 
1993 S. 568), in der zurzeit gültigen Fassung, 
der §§ 9 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA 1998 S. 81), in der 
zurzeit gültigen Fassung, der §§ 5, 6 und 8 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 11.06.1991 
(GVBl. LSA S. 105) in der Bekanntmachung 
der Neufassung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA 
S. 405), in der zurzeit gültigen Fassung, sowie 
des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten 
von Abwasser in Gewässer i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 
114) und des § 7 des Ausführungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasser-
abgabengesetz vom 25.06.1992 (GVBL.LSA 
S. 580), in der zurzeit gültigen Fassung, hat 
die Verbandsversammlung des WAZV „Bode-
Wipper“ in ihrer Sitzung am 18.11.2008 fol-
gende 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Bode-Wipper“ über die Abwälzung der Ab-
wasserabgabe beschlossen: 
 
 

Artikel 1  
 

Die Satzung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes „Bode-Wipper“ über die Ab-
wälzung der Abwasserabgabe vom 
10.10.2006 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 15 
für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt vom 
16.11.2006), zuletzt geändert durch die         
1. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bo-
de-Wipper“ über die Abwälzung der Abwas-
serabgabe vom 13.11.2007 (veröffentlicht im 
Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes 
Sachsen-Anhalt Nr.19 vom 18.12.2007) wird 
wie folgt geändert: 
 
In § 4 Abs. 2 wird die Zahl „20,57“ durch die 
Zahl „20,24“ ersetzt.  
 
 
 

Artikel 2 
 

Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bo-
de-Wipper“ über die Abwälzung der Abwas-
serabgabe tritt am 01.01.2009 in Kraft.  
 

Staßfurt, den 18.11.2009      (Siegel) 
 
 
gez. Dr. Rosenthal 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
• 4. Satzung zur Änderung der Sat-

zung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes "Bode-Wipper" 
über die Erhebung von Gebühren 
für die dezentrale Abwasserbeseiti-
gung (dezentrale Abwasserbeseiti-
gungssatzung) 

 
Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 und 
91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568), in der zurzeit gültigen Fas-
sung, der §§ 9 und 16 Abs. 1 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
vom 26.02.1998 (GVBl. S. 81), in der zur-
zeit gültigen Fassung sowie der §§ 5, 6 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S.405) in der zurzeit gültigen 
Fassung, hat die Verbandsversammlung 
des WAZV „Bode-Wipper“ in ihrer Sitzung 
am 18.11.2008 folgende 4. Satzung zur 
Änderung der Satzung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ 
über die Erhebung von Gebühren für die 
dezentrale Abwasserbeseitigung (dezen-
trale Abwassergebührensatzung) be-
schlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes „Bode-Wipper“ über die 
Erhebung von Gebühren für die dezentrale 
Abwasserbeseitigung (dezentrale Abwas-
sergebührensatzung) vom 19.10.2004 
(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 18 für den 
Landkreis Aschersleben-Staßfurt vom 
03.12.2004), zuletzt geändert durch die    
3. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Bode-Wipper“ über die Erhebung von 
Gebühren für die dezentrale Abwasserbe-
seitigung (dezentrale Abwassergebüh-
rensatzung) vom 05.12.2006 (veröffent-
licht im Amtsblatt Nr. 16 für den Landkreis 
Aschersleben-Staßfurt vom 21.12.2006) 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 2 Gebührenmaßstäbe  
 
(1) Die Abwassergebühr für die Abwasserent-
sorgung aus abflusslosen Sammelgruben 
bemisst sich nach der auf dem Grundstück 
bezogenen Menge Frischwasser. Berech-
nungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Frisch-
wasser. Als bezogenes Frischwasser gelten 
 

a) die dem Grundstück im jeweiligen Er-
hebungszeitraum aus öffentlichen oder 
privaten Wasserversorgungsanlagen 
zugeführte und durch Wasserzähler 
ermittelte Wassermenge sowie 

 
 b) die auf dem Grundstück gewonnene 

oder dem Grundstück sonst zugeführ-
te Wassermenge.  

 
(2) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder 
überhaupt nicht angezeigt; so wird die Was-
sermenge vom WAZV unter Zugrundelegung 
des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge 
des Vorjahres unter Berücksichtigung der be-
gründeten Angaben der Gebührenpflichtigen 
geschätzt. 
 
(3) Die Wassermengen nach Abs. 1 Buchsta-
be b hat der Gebührenpflichtige dem Verband 
für den abgelaufenen Erhebungszeitraum in-
nerhalb der folgenden zwei Monate anzuzei-
gen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuwei-
sen. Die v.g. Wasserzähler werden durch den 
WAZV „Bode-Wipper“ gebührenpflichtig be-
reitgestellt, montiert und verplombt. Der Ge-
bührenpflichtige hat den ordnungsgemäßen 
Umgang mit dem Wasserzähler und dessen 
ordnungsgemäße und frostsichere Unterbrin-
gung zu sichern. Der WAZV „Bode-Wipper“ ist 
berechtigt, diese Wassermengen zu schätzen, 
wenn sie auf andere Weise nicht ermittelt 
werden können.  
 
(4) Wassermengen, die nachweislich nicht in 
die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, 
werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist 
innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des 
jeweiligen Kalenderjahres unter Angabe der 
Anzahl der auf dem Grundstück gemeldeten 
Personen beim Verband einzureichen. Das 
bestimmte Wassermengen nicht in die öffent-
liche Abwasseranlage gelangt sind, ist durch 
Wasserzähler nachzuweisen. Der Wasserzäh-
ler wird durch den WAZV „Bode-Wipper“ ge-

bührenpflichtig bereitgestellt, montiert und 
verplombt. Der Verband kann vom An-
tragsteller, wenn eine eindeutige Messung 
durch Wasserzähler nicht möglich ist, ein 
Gutachten anfordern, wenn der Antragstel-
ler die Kosten trägt.  
 
Wassermengen, die zum Füllen von 
Schwimmbecken genutzt werden, gelten 
auf Antrag gem. Absatz 4 als abzugsfähig, 
wenn der Beckeninhalt <= 5 m³ ist. Bei 
Beckeninhalten > 5 m³ ist zusätzlich zum 
Antrag gemäß Absatz 4 eine wasserrecht-
liche Erlaubnis zum Versickern auf dem 
Grundstück vorzulegen. 
 
Die Erstfüllung von Feuerlöschteichen ist 
absetzbar. 
 
Zuviel erhobene Gebühren werden ver-
rechnet oder erstattet. 
 
(5) Die Abwassergebühr für die Entsor-
gung von Fäkalschlamm aus Kleinkläran-
lagen wird nach der tatsächlich entnom-
menen Menge Abwasser (Fäkalschlamm) 
bemessen. 
Berechnungseinheit für die Gebühr ist      
1 m³ Fäkalschlamm.“ 
 
2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 3 Gebührensätze 
 
(1) Die Abwassergebühr beträgt für die   

Abwasserbeseitigung aus: 
  
a) Kleinkläranlagen 21,28 €/m³  

entnommenem  
Fäkalschlamm 
 

b) abflusslosen Gruben 3,88 €/m³  
bezogenem  
Frischwasser“ 
 

3. § 6 wird wie folgt neu gefasst:  
 
„§ 6 Erhebungszeitraum  
 
(1) Für abflusslose Gruben entsteht die 
Gebührenschuld am Ende des jeweiligen 
Kalenderjahres. 
 
(2) Für Kleinkläranlagen entsteht die Ge-
bührenschuld nach erfolgter Abfuhr.“ 
 
4. § 7 wird wie folgt neu gefasst:  
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„§ 7 Festsetzung und Fälligkeit 
 
„(1) Die Veranlagung des Gebührenpflichtigen 
erfolgt durch Bekanntgabe eines Gebühren-
bescheides. 
 
(2) Auf die gemäß § 6 Abs. 1 nach Ablauf des 
Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr 
für abflusslose Gruben sind Abschlagszah-
lungen am 01.03., 01.04., 01.05., 01.06., 
01.07., 01.08., 01.09., 01.10., 01.11. sowie 
01.12. des laufenden Jahres zu leisten. 
 
Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch 
Bescheid nach den Berechnungsdaten des 
Vorjahres festgesetzt. Entsteht die Gebühren-
pflicht erstmals im Laufe eines Kalenderjahres  
so wird der Abschlagszahlung diejenige Men-
ge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen 
Wasserverbrauch des ersten Monats ent-
spricht. Diesen Verbrauch des ersten Monats 
hat der Gebührenpflichtige dem Verband auf 
dessen Anforderung unverzüglich  mitzuteilen. 
Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforde-
rung nicht nach, so kann der WAZV „Bode-
Wipper“ den Verbrauch schätzen. 
  
(3) Für den aus Kleinkläranlagen entnomm-
nen Fäkalschlamm erfolgt die Gebührenerhe-
bung auf Grund der Lieferscheine nach jeder 
Entleerung. 
 
(4) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
zu zahlen. Ist im Gebührenbescheid ein ande-
rer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, so 
gilt dieser. Die Gebühren können zusammen 
mit anderen Abgaben angefordert werden.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bo-
de-Wipper“ über die Erhebung von Gebühren 
für die dezentrale Abwasserbeseitigung (de-
zentrale Abwassergebührensatzung) tritt am 
01.01.2009 in Kraft.  
 
Staßfurt, 18.11.2008 
 
 
gez. Dr. Rosenthal   (Siegel) 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
 

• 4. Satzung zur Änderung der Sat-
zung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes „Bode-Wipper“ 
über die Erhebung von Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseiti-
gung (zentrale Abwassergebüh-
rensatzung) 

 
Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 und 
91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der zurzeit gültigen Fas-
sung, der §§ 9 und 16 Abs. 1 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
vom 26.02.1998 (GVBl. S. 81) in der zur-
zeit gültigen Fassung sowie der §§ 5, 6 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S.405) in der zurzeit gültigen 
Fassung, hat die Verbandsversammlung 
des WAZV „Bode-Wipper“ in ihrer Sitzung 
am 18.11.2008 folgende 4. Satzung zur 
Änderung der Satzung des Wasser- und 
Abwasserzweckver- bandes „Bode-
Wipper“ über die Erhebung von Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseitigung 
(zentrale Abwassergebührensatzung) be-
schlossen:  
 

Artikel 1 
 

Die Satzung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes „Bode-Wipper“ über die 
Erhebung von Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung (zentrale Abwasser-
gebührensatzung) vom 19.10.2004 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt Nr. 18 für den Land-
kreis Aschersleben-Staßfurt vom 
03.12.2004), zuletzt geändert durch die 3. 
Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Bode-Wipper“ über die Erhebung von 
Gebühren für die zentrale Abwasserbesei-
tigung (zentrale Abwassergebührensat-
zung) vom 05.12.2006 (veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 16 für den Landkreis A-
schersleben-Staßfurt vom 21.12.2006) 
wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 1 Nr. 1 wird die Zahl „2,23“ 
durch die Zahl „1,96“ ersetzt 
 
2. In § 4 Abs. 1 Nr. 2 wird die Zahl „0,96“ 
durch die Zahl „1,04“ ersetzt 
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Artikel 2 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bo-
de-Wipper“ über die Erhebung von Gebühren 
für die zentrale Abwasserbeseitigung (zentra-
le Abwassergebührensatzung) tritt am 
01.01.2009 in Kraft.  
 
Staßfurt, 18.11.2008 
 
 
gez. Dr. Rosenthal   (Siegel) 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 
• 1. Satzung zur Änderung der Satzung 

des Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung“ über die Erhebung von 
Gebühren für die Niederschlagswas-
serbeseitigung (1. Änderungssatzung 
der Niederschlagswassergebührensat-
zung) 

 
Aufgrund der §§ 4, 6, 8, 44 und 91 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 
568) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 
9 und 16 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit des Landes Sachsen-
Anhalt (GKG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA 
S. 81) in der derzeit geltenden Fassung, der 
§§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in der derzeit 
geltenden Fassung wird nach Beschlussfas-
sung der Verbandsversammlung des AZV 
„Saalemündung“ vom 09.12.2008 und Anzei-
ge bei der Kommunalaufsicht folgende 1. Sat-
zung zur Änderung der Satzung des Abwas-
serzweckverbandes „Saalemündung“ über die 
Erhebung von Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung erlassen. 
 
 

Artikel 1 
 
Die Neufassung der Satzung des Abwasser-
zweckverbandes „Saalemündung“ über die 
Erhebung von Gebühren für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung vom 01.04.2008 
(Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 23 vom 
17.04.2008) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Für die Einleitung in die öffentliche Ab-
wasserbeseitigungsanlage beträgt die Ge-
bühr  
 
ab dem 01.01.2009 

 
0,91 Euro/m² 

Gebührenbemessungs-
fläche/Jahr 

 
für die Einleitung von Niederschlagswas-
ser. 
 
2. § 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „§ 5 Gebührenschuldner  

 
(1) Gebührenschuldner ist der Ei-
gentümer des angeschlossenen 
Grundstückes. Wenn ein Erbbau-
recht bestellt ist, tritt an dessen 
Stelle der Erbbauberechtigte. Sollte 
der Eigentümer und Erbauberech-
tigte nicht feststellbar sein, so tritt 
an deren Stelle der sonst dinglich 
zur Nutzung des Grundstückes Be-
rechtigte (Mieter und Pächter).“ 
 
(2) Beim Wechsel des Gebühren-
schuldners geht die Gebühren-
schuld mit Beginn des auf den Ü-
bergang folgenden Kalendermona-
tes auf den neuen Schuldner über. 
Wenn der bisherige Gebühren-
schuldner die Mitteilung über den 
Wechsel (§ 10 Abs. 1) versäumt, 
so haftet er für die Gebühren, die 
auf den Zeitraum bis zum Eingang 
der Mitteilung beim Verband entfal-
len, neben dem neuen Schuldner.“ 

 
 

Artikel 2 
 
§ 4 der 1. Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2009 und § 5 der 1. Änderungssat-
zung tritt rückwirkend zum 01.01.2008 in 
Kraft. Gleichzeitig treten die entsprechen-
den Vorschriften der Satzung vom 
01.04.2008 außer Kraft. 
 
Calbe (Saale), den 09.12.2008  
 
 
gez. Tecklenburg 
Verbandsgeschäftsführer (Siegel) 
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• 1. Satzung zur Änderung der Satzung 
des Abwasserzweckverbandes „Saa-
lemündung“  über die Erhebung von 
Gebühren für die zentrale Schmutz-
wasserentsorgung (1. Änderungssat-
zung der zentralen Schmutzwasserge-
bührensatzung) 

 
Aufgrund der §§ 4, 6, 8, 44 und 91 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 
568) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 
9 und 16 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit des Landes Sachsen-
Anhalt (GKG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA 
S. 81) in der derzeit geltenden Fassung, der 
§§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in der derzeit 
geltenden Fassung, wird nach Beschlussfas-
sung der Verbandsversammlung des AZV 
„Saalemündung“ vom 09.12.2008 und Anzei-
ge bei der Kommunalaufsicht folgende 1. Sat-
zung zur Änderung der Satzung des Abwas-
serzweckverbandes „Saalemündung“ über die 
Erhebung von Gebühren für die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung erlassen. 

 
 

Artikel 1 
 

Die Neufassung der Satzung des Abwasser-
zweckverbandes „Saalemündung“ über die 
Erhebung von Gebühren für die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung vom 06.05.2008  
(Amtsblatt für den Salzlandkreis Nr. 26 vom 
08.05.2008) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Mengengebühr beträgt bei der zent-
ralen Schmutzwasserentsorgung 

 ab dem 01.01.2009  3,41 Euro/m³.“ 

2. § 5 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Mengengebühr beträgt  

 ab dem 01.01.2009  1,80 Euro/m³.“ 

3. § 6 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„(1) Gebührenschuldner ist der Eigen-
tümer des angeschlossenen Grundstü-
ckes. Wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, 
tritt an dessen Stelle der Erbbauberech-
tigte. Sollte der Eigentümer und Erbau-

berechtigte nicht feststellbar sein, so 
tritt an deren Stelle der sonst dinglich 
zur Nutzung des Grundstückes Be-
rechtigte (Mieter und Pächter).“ 

 
 

Artikel 2 
 

§ 4 Absatz 1 und § 5 der 1. Änderungssat-
zung treten zum 01.01.2009 und § 6 Ab-
satz 1 der 1. Änderungssatzung tritt rück-
wirkend zum 17.11.2004 in Kraft. Gleich-
zeitig treten die entsprechenden Vorschrif-
ten der Satzung vom 06.05.2008 außer 
Kraft. 
 
Calbe (Saale), den 09.12.2008  
 
 
gez. Tecklenburg 
Verbandsgeschäftsführer (Siegel) 
 
 
• 4. Satzung zur Änderung der Sat-

zung des Abwasserzweckverbandes 
„Saalemündung“ über die Erhebung 
von Gebühren für die dezentrale 
Abwasserbeseitigung (4. Ände-
rungssatzung der dezentralen Ab-
wassergebührensatzung) 

 
Aufgrund der §§ 4, 6, 44 und 91 der Ge-
meindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568) in der derzeit geltenden Fas-
sung, der §§ 9 und 16 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit des 
Landes Sachsen-Anhalt (GKG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) in der der-
zeit geltenden Fassung, der §§ 2 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in der 
derzeit geltenden Fassung, wird nach Be-
schlussfassung der Verbandsversamm-
lung des AZV „Saalemündung“ vom 
09.12.2008 und Anzeige bei der Kommu-
nalaufsicht folgende 4. Satzung zur Ände-
rung der Satzung des Abwasserzweckver-
bandes „Saalemündung“ über die Erhe-
bung von Gebühren für die dezentrale 
Abwasserbeseitigung erlassen. 
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Artikel 1 
 

Die Satzung des AZV „Saalemündung“ über 
die Erhebung von Gebühren für die dezentra-
le Abwasserbeseitigung vom 24.11.2004 
(Amtsblatt für den Landkreis Schönebeck Nr. 
84 vom 12.12.2004, Amtsblatt für den Land-
kreis Bernburg Nr. 785 vom 08.12.2004), zu-
letzt geändert durch 3. Änderungssatzung 
vom 18.12.2007 (Amtsblatt für den Salzland-
kreis Nr. 17 vom 20.12.2007), wird wie folgt 
geändert: 
 
1. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

„Die Abwassergebühr beträgt für die Ab-
wasserbeseitigung aus: 
 
a)  Kleinkläranlagen 22,77 Euro/m³ 

 entnommenen Fäkalschlamm, 
 

b) abflusslosen Gruben 12,70 Euro/m³ 
 entnommenen Abwassers.“ 
 
2. § 4 Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „§ 4 Gebührenschuldner“ 
 
3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Gebührenschuldner ist der Eigentü-
mer des angeschlossenen Grundstückes. 
Wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an 
dessen Stelle der Erbbauberechtigte. Soll-
te der Eigentümer und Erbauberechtigte 
nicht feststellbar sein, so tritt an deren 
Stelle der sonst dinglich zur Nutzung des 
Grundstückes Berechtigte (Mieter und 
Pächter).“ 

 
 

Artikel 2 
 

§ 3 Absatz 1der 4. Änderungssatzung tritt 
zum 01.01.2009 und § 4 Absatz 1 der 4. Än-
derungssatzung tritt rückwirkend zum 
13.12.2004 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
entsprechenden Vorschriften der Satzungen 
vom 24.11.2004 und 18.12.2007 außer Kraft. 
 
Calbe (Saale), den 09.12.2008 
 
 
gez. Tecklenburg 
Verbandsgeschäftsführer (Siegel) 
 
 
 

• 4. Satzung zur Änderung der Sat-
zung des Abwasserzweckverbandes 
„Saalemündung“ über die Abwäl-
zung der Abwasserabgabe (4. Ände-
rungssatzung der Abwälzungssat-
zung der Abwasserabgabe) 

 
Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 
568) in der derzeit geltenden Fassung, der 
§§ 5, 6 und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) in 
der derzeit geltenden Fassung, des Ge-
setzes über Abgaben für das Einleiten von 
Abwasser in Gewässer (AbwAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
18.01.2005 (BGBl. I S. 114) in der derzeit 
geltenden Fassung und des § 7 des Aus-
führungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt zum Abwasserabgabengesetz (A-
GAbwAG-LSA) vom 25.06.1992 (GVBl. 
LSA S. 580) in der derzeit geltenden Fas-
sung, wird nach Beschlussfassung der 
Verbandsversammlung des AZV „Saale-
mündung“ vom 09.12.2008 und Anzeige 
bei der Kommunalaufsicht folgende         
4. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Abwasserzweckverbandes „Saalemün-
dung“ über die Abwälzung der Abwasser-
abgabe erlassen. 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung des AZV „Saalemündung“ 
über die Abwälzung der Abwasserabgabe 
vom 24.11.2004 (Amtsblatt für den Land-
kreis Schönebeck Nr. 84 vom 12.12.2004, 
Amtsblatt für den Landkreis Bernburg Nr. 
785 vom 08.12.2004), zuletzt geändert 
durch 3. Änderungssatzung vom 
18.12.2007 (Amtsblatt für den Salzland-
kreis Nr. 17 vom 20.12.2007), wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geän-
 dert: 
  
 „Die Abgabe beträgt je Einwohner 
 19,75 Euro.“ 
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Artikel 2 
 

Diese 4. Änderungssatzung tritt zum 
01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die ent-
sprechende Vorschrift der Satzung vom 
18.12.2007 außer Kraft. 
 
Calbe (Saale), den 09.12.2008  
 
 
gez. Tecklenburg 
Verbandsgeschäftsführer  (Siegel) 
 
 
Wasserversorgungszweckverband im Land-
kreis Schönebeck 
 
Allgemeine Preisregelungen für die Ver-
sorgung mit Wasser 
 
Die Verbandsversammlung des Wasserver-
sorgungszweckverbandes im Landkreis 
Schönebeck hat am 16.09.2008 in öffentlicher 
Sitzung mit Beschluss- Nr. 07/2007 die Ände-
rung der Allgemeinen Preisregelungen für die 
Versorgung mit Wasser beschlossen, die 
nachstehend bekannt gemacht wird: 
 
Beschluss:  
Die Verbandsversammlung beschließt folgen-
de Änderungen der Allgemeinen Preisrege-
lungen für die Versorgung mit Wasser  durch 
den Wasserversorgungszweckverband im 
Landkreis Schönebeck. 
 
1. §1 Allgemeine Preise  
In Punkt 2. wird die Auflistung der Grundprei-
se in Abhängigkeit der einzelnen Wasserzäh-
ler durch folgende Auflistung ersetzt: 
 
2,65 
EUR/Monat 

für Pauschallisten bis 
NW 50 
 

 

26,30 
EUR/Monat 

für Pauschallisten 
über NW 50 
 

 

7,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 

1,5; 2,5  
u. 3,5 m³/h 

 

26,30 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung   
 

5,0 u. 
6,0 m³/h 

 

52,50 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

 10 m³/h 
 

105,50 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 

 15 m³/h 
 

114,50 
EUR/Monat 

für Verbundwasser-
zähler der Nenn-
leistung   
 

15 m³/h 
 

140,50 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

25 m³/h 
 

158,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

 40 m³/h 
 

167,00 
EUR/Monat 

für Verbundwasser-
zähler der Nenn-
leistung 
 

 40 m³/h 
 

175,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

60 m³/h 
 

185,00 
EUR/Monat 

für Verbundwasser-
zähler der Nenn-
leistung 
 

 60 m³/h 
 

210,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

100 m³/h 
 

245,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

 150 m³/h 
 

263,00 
EUR/Monat 

für Verbundwasser-
zähler der Nenn-
leistung 
 

 150 m³/h 
 

290,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

 250 m³/h 
 

315,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

 400 m³{h 
 

350,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 
 

600 m³/h 
 

395,00 
EUR/Monat 

für Wasserzähler der 
Nennleistung 
 

1000 m³/h 
 

 
In Punkt 3. wird der Grundpreis von „2,25 
EUR/ Monat“ durch „2,65 EUR/Monat“ und 
der Grundpreis von „22,50 EUR/Monat“ 
durch „26,30 EUR/Monat“ ersetzt. 
 
In Punkt 4. Wird der Mengenpreis für ei-
nen Kubikmeter Trinkwasser von „1,75 
EUR“ durch „1,85 EUR“ ersetzt. 
  
2. § 11 Inkrafttreten 
Der § 11 erhält folgende Fassung:  
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„Die Änderungen der Allgemeinen Preisrege-
lungen in der Fassung vom 19.06.2001, zu-
letzt geändert am 19.11.2002 treten zum 
01.01.2009 in Kraft.“ 
 
Weiterhin hat die Verbandsversammlung des 
Wasserversorgungszweckverbandes im 
Landkreis Schönebeck am 02.12.2008 in öf-
fentlicher Sitzung mit Beschluss- Nr. 08/2008 
die Änderung der Allgemeinen Preisregelun-
gen für die Versorgung mit Wasser beschlos-
sen, die nachstehend bekannt gemacht wird: 
 
Beschluss: 
Die Verbandsversammlung beschließt folgen-
de Änderungen der Allgemeinen Preisrege-
lungen für die Versorgung mit Wasser  durch 
den Wasserversorgungszweckverband im 
Landkreis Schönebeck. 
 
1. § 8 Zahlung und Verzug  
Die Punkte 1, 2 und 3 im § 8 erhalten folgen-
de Fassung: 
 
1. Für jeden schriftlichen Mahnvorgang bei 

nicht fristgemäßer Zahlung werden 3,- € 
be- 
rechnet. Eine Mahnung mit persönlicher 
Zustellung wird mit 5,50 € in Rechnung 
gestellt. 
 

2. Für den Sondergang eines Beauftragten 
des Versorgungsunternehmens zur Ein-
ziehung rückständiger Forderungen oder 
aus anderen, vom Kunden zu vertreten-
den Gründen werden 16,90 € je Einsatz 
berechnet. 

 
3. Die Sperrung eines Anschlusses im Zu-

sammenhang mit einem Mahnvorgang 
wird mit jeweils 54,- € berechnet. Bei der 
Wiedereröffnung eines Anschlusses wäh-
rend der Servicezeiten werden 48,65 € in 
Rechnung gestellt. Erfolgt die Sperrung 
oder Wiedereröffnung außerhalb der übli-
chen Dienstzeiten, wird ein Aufschlag von 
40% erhoben. 

 
2. § 11 Inkrafttreten 
Der § 11 erhält folgende Fassung:  
„Die Änderungen der Allgemeinen Preisrege-
lungen in der Fassung vom 19.06.2001, zu-
letzt geändert am 16.09.2008 treten zum 
01.01.2009 in Kraft.“ 
 
gez. Heyer 
Verbandsgeschäftsführer  (Siegel) 

 


